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Wien, 25.11.1987 

Der VdPÖ überreicht 25 Exemplare seiner Stellungnahme zum 

Entvvurf eines Bundesgesetzes über das Unterrichtspra!c�i1rum 

und bittet um �cksichtigung dieser Vorschläge. 

mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung 
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,tL,' , �'--.. Verband der Professoren Osterreichs 
VdPO 

Partelunabhlnglge Lehrergewerkachaft 
Standeavertretung der Lehrer an AHS, BMS & BHS 

L 

A-1030 Wien, Gerlgasse 1 a/1 

Telefon 0222/791 219 

An das 

�inoritenplatz 5 
1014 Wien 

Bundesobmann 

Dr. Walter Marinovic 
A-1180 Wien, Gentzgasse 13 2/3 

Telefon 0222/4746314 

',,7;e', 25 11 190"1 wv ..J... ... ..:., • • 0 

Betrifft: Entvmrf eines Bundesgesetzes über das Unterrichtspraktikum 

Der Verband der Professoren dankt für die Übermittlung des Entwurfs 

und bittet, folgende Anreguncen zu berücksichtigen: 

G r u n  d s � t z l i c h  e s 

Der Verband der Professoren begrüßt es, 

o daß alle Absolventen des Lehramtsstudiums Anspruch auf Zulassung 

zum UP haben (§ 3,1), 

o daß allfälligen Jünschen des Bewerbers hinsichtlich des Praxis ortes 

und der Schulart nach Möglichkeit entsprochen wird (§ 3, 4), 
o daß es eines der Ziele der I\"euregelung ist, "bei mehreren Bewerbern 

um eine Lebrerstelle den bestgeeigneten auszuw2hlen" (Besonderer 

'}le il, zu Z.1). 

Der Verband der Professoren möcbte allerdings kritisc� anmerken, 

o daß bei beurteilurl;.:;sstufen und Beurteilungskriterien keine gena:leren 

Differenzierungen als bisher vorgesehen werden (§ 25), 

o daß die Unterrichtserteilung des Unterrichtspraktikanten ohne 

obligate Einführungsphase von allem Anfang an erfolgen soll (§7,1 u.2) , 

o daß es noch immer keine Zusagen für die Abgeltungder Tätigkeit der 

Betreuungslehrer gibt. 

Als Bezeichnung wird zur deutlicheren Unterscheidung gegenüber dem 

3chulpraktikum der Ausdruck "Einführun[;sjahr" vorgeschlasen. 

BeDerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

Binf�hrunsskurs: § 2; §4, 1; § 12,3; § 22 
.0ie :Jauer des Kurses (eine ,ioche) ist zu lane.;. Seine .1.bh2,1 tung vor 
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Beginn des Unterrichtsjahres würde keinen 3ezug zur Praxis ermos

lichen. 

Vorschla� zu § 12,3 

In der ersten oder zweiten 8chulwoche findet ein zweitEigiGer Ein-

führun:-::;skurs statt. 

ZulassunGsvorgan�: § 3,7 
Es wird begrüßt, daß im Bedarfsfall eine Reihung der Bevle::ber vor

gesehen ist. Die Reihung nach dem Ein�en der Anträge, das zum 'lIeil 

von Zufällen abhängt, ist aber kein überzeugendes Kriterium. Außer

dem soll die :deinung fi;.r die BevJerber �berprüfbar sein. 
. 

Vorschlag zu § 3,7 
. _ l 

Stehen • • •  weniger Praxispl�tze als Bewerber zur Verfügung, so sind 

die Antre,ge nach dem Datum der ErvJerbung des Diplomgrades und erfor

derlichenfalls nach dem Lebensalter der Bewerber zu reihen. 

Sofern ein Bewerber keinen Praxisplatz erhält, soll er Einblick in 

die Reihung der Bewerber erhalten. 

Antritt des UP: § 4,3 
Es kann Härtefälle geben, in denen der Unterrichtspraktikant ohne 

sein Verschulden das UP erst spe,ter antreten kann und dadurch ein 
ganzes Jahr verlieren würde. 

VorschlaF zu § 4 ,3 
Auf Ansuchen des Unterrichtspraktikanten kann der LSR in begründeten 

Fällen auch einen späteren Antritt des UP genehmigen. 

Eisenständige Unterric�ts&rbeit: § 7,2; § 26, 4 

Wie oben ausgef0hrt,würde eine sofortise Unterrichtserteilun3 den 

Unterric�tspraktikanten überfordern und k�nnte seine Ent�icklung 

eopfindlich belasten. An die Stelle der Kann-Bestim�ung von § 26,4 

sollte eine oolisate EinführunGsphase von flexibler Dauer treten. 

VorschlaG zu § 7,2 

Das UP beginnt mit einer Einführungsphase von h�chstens zwei Monaten. 

In dieser hat der Unterrichtsp�ktikant in den ihm zugewiesenen 

Klassen (Schülergruppen) den Unterricht des Betreuungslehrers zu 

beobachten und fallweise den Unterricht Gemeinsam mit dem 3etreuunss

lehrer zu erteilen. N2Ch dieser Einführungsphase übernimmt der Unter
richtspraktikant die eiGenst�"ige und verantwortliche Unterrichts
arbeit • • • und Erziehungsarbeit un�er besonderer Betreuung und 3eauf

sic!:üigung durch de:1 Betreuungslehrer. 

. .,  -, "'\ �'. . " .  -

1n QeDSe�Den �lnn zu an�ern. 
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3upnlierver�flichtung: § 8; § 16,4 

Supplierun;..;en sollen dem Unterrichtspraktikanten ohne entsprechende 

Zrfahrung nicht zUGemutet werden. Supplierungen ohne Bezahluns sind 

grunds�:tzlich abzule::nen. 

Die SupplierverpflicbtuDg beGin:lt mit dem Abschluß der :'::;inführuDCs

phase ( �: 7,2). 

Vorschla� zu § 16,4 

Dem Unterrichtspraktikanten cebührt für jede Supplierstunde 1, 7  % 
des Entlohnungsscl1emas I L/11, Entlohnun5sstufe 1. Für die Berechnung 

der Wertickeit ist § 2,1 BLVG anzuwenden. 

Administrative T�ti�keiten: § 10 
>< 

Sine "Entlastung des Schulleiters und anderer schulischer Organe" durch 

administrative 'I'e.tickeiten des Unterrichtspraktikanten (Erläuterungen, 

8.18) hat mit der Zielstellung des UP nichts zu tun. 

Vorschlaf zu § 10 
Der 1. 3atz ist ersatzlos zu streichen. 

SchulveranstaltunF,en: § 11 
Bei ,Jandertagen ist eine Verpflichtung des unterrichtspraktikanten 

zur alleinisen Fü�rung nicht anGemessen. 

Vorschla� zu § 11 
bJ 

Der Unterrichtspraktikant hat an �anderta;en als Besleitperson teil

zunehl�len und kann bei ilandertagen auch die FütlI'ung übernehmen. 

Pflichtve�letzuD�: 0 14,2 

38i Ausschließung muß dem Unt8rrichtsprakti�anten das Recht der Stellung-

nehme einger2.umt ,,!erden. 

Vorschla� zu § 14,2 

Der Unterrichtspraktikant hat bei elneffi Antrag auf Ausschließung das 

Recht zur Stellun3nahme. 

Ausbildungsbeitrag: § 16, 1 
Eine Verschlechterung der gegenw[rtigen Regelung ist aus sozialen 

Gründen nachdr�cklich abzulehnen. 

Vorschlag zu § 16,1 
Der Ausbildungsbeitrag beträgt monatlich 70 % des jeweiligen Monatsent-
gelts • • •  

Vorzeitif,e Beendisun�: § 24 

Es kc..nn H::�.rtef2.11e seben, in denen UnterriclJtsprakti�;:anJcen, die über-
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durchschnittlich qualifiziert sind, ohne ihr Verschulden durch 

läncere kontinuierliche Ab\",esenhei t an ihrer TE-tigkei t verhindert 

sind und dadurch ein ganzes Jahr verlieren würden • . 
Vorschla� zu § 24 
Auf Ansuchen des Unterrichtspraktikanten kann der LSR in becründeten 

Fällen eine Ausnah�eregelunb treffen. 

BeurteilunG und Zeugnis: § 25 
IIDas besondere Anliegen des Unterrichtsressorts" ist es laut den 

Erläuterungen zu § 25, "für die Schüler den jeweils lEsten Lehrer zu 

erhalten. 11 

Ist eine Beurteilung, die nur 2 poative Stufen vorsieht, dafür eine 

tausliche Grundlage ? 

Kann die Beschreibung der Leistungen, für die kein Gesamtkalkül vor

gesehen ist, die erforderliche Differenzierung deutlich zum Ausdruck 

b . ? rlngen . 

Der Verband der Professoren regt an, diesen Fragenkomplex neu zu 

regeln, um eine differenziertere Leistungsbeurteilung als bisher zu 

ermöglichen. 

Ab:;eltunr; der Betreuungslehrer 

Unabdingbare Voraussetzung für die Zustimmung zum vorliegenden Ent

wurf ist es, daß durch entsprechende Novellierungen von VBG, EDG, GG 

und LVG auch eine befriedigende Regelung für die Abgeltung der T2tigkeit 

der Eetreuungslehrer erfolgt. 

Mit �er Bitte um Berücksichtigung der vorgebrachten Anregungen 

L ) 
I . 

F //1/. 

I 

�ft� h '/ru: -il L--
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